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Antrag Vorstand OTTV - Statutenänderungen z.Hd. GVD vom
13. Februar 2024

Artikel 3.2.8 der Statuten OTTV soll angepasst werden.

Derzeit: «Jeder Club kann sich durch ein oder mehrere Mitglieder vertreten lassen.
Er hat jedoch nur Anrecht auf eine Stimme pro zwölf eingelöste Spielerpässe, wobei
das angebrochene Dutzend als voll gilt.»

Neu mit Ergänzung: «Jeder Club kann sich durch ein oder mehrere Mitglieder
vertreten lassen. Er hat jedoch nur Anrecht auf eine Stimme pro zwölf eingelöste
Spielerpässe, wobei das angebrochene Dutzend als voll gilt. Ein Club ohne
lizenzierte Mitglieder hat Anrecht auf eine Stimme.»

Begründung:

STT hat eine entsprechende Anpassung in deren Statuten bereits genehmigen
lassen. Wir ziehen damit nach und tragen damit auch Rechnung an neue Formen
und Angebote im Tischtennis in den Vereinen. Passivmitgliedschaft ist im OTTV nicht
vorgesehen.

Mit den «uniTTed spinners» konnten wir auf diese Saison hin erfreulicherweise einen
neuen Verein in den OTTV aufnehmen. Der Verein bietet eine Vielfalt an
Trainingsmöglichkeiten, trägt somit viel für die Förderung des Tischtennissports bei,
hat selbst jedoch keine lizenzierten Mitglieder. Durch die vorgeschlagene
Statutenänderung erhielte der Verein Stimmrecht.


